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EINFÜHRUNG

Kennen Sie die Antworten zu folgenden Fragen?
 ■ Welche Qualifikation muss jemand absolvieren, der als Bus-oder  

LKW-Fahrer tätig sein möchte 
 ■ Was ist die Schlüsselzahl 95 und was muss ich tun, um diese zu 

 erhalten?
 ■ Darf eine Werkstattfahrt von einem Mitarbeiter ohne den Eintrag der 

Schlüsselzahl 95 im Führerschein durchgeführt werden?
 ■ Wer darf Unterrichtungen anbieten und welche Voraussetzungen 

 müssen erfüllt werden?
 ■ Was ist bei der Weiterbildung zu beachten?
 ■ Welche Prüfungsanforderungen gelten, bei einem Umstieg vom 

 Personen- auf den Güterkraftverkehr?

Mit diesen und häufig noch viel kniffligeren weiteren Fragen zum Berufs-
kraftfahrer-Qualifikations-Gesetz und der zugehörigen Verordnung wer-
den Sie als Ausbilder, Trainer, Fahrlehrer, Vertriebler oder Mitarbeiter in 
einer Behörde/lHK quasi täglich konfrontiert. Auch uns im Verlag Hein-
rich Vogel haben viele Mails, Faxe und Anrufe zum Themenkomplex er-
reicht. Problematisch ist neben der an sich schon komplexen Materie die 
schiere Fülle an Eventualitäten und Besonderheiten, die bei der korrek-
ten und umfassenden Beantwortung der Fragen zu berücksichtigen sind. 

Mit dem vorliegenden überarbeitenden Band möchten wir allen, die pro-
fessionell mit dem Thema EU-Berufskraftfahrer umgehen, eine Hilfestel-
lung und ein Nachschlagewerk zur praktischen Umsetzung an die Hand 
geben. Seit Inkrafttreten des Gesetzes und der Verordnung sind in diver-
sen Gremien Entscheidungen zur Handhabung getroffen worden. Diese 
Ergebnisse werden in diesem Buch systematisch den einzelnen Rechts-
vorschriften zugeordnet. Damit wird deren praktische Anwendung ver-
deutlicht. Wie sind der Aufbau und die Anwendung des Buches gedacht?

Im Teil A finden Sie zunächst analog der Systematik in Gesetz bzw. Ver-
ordnung die Paragraphen im Wortlaut abgedruckt. Erkennbar an folgen-
der Formatierung:

Einführung
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(5) An die Stelle eines in Absatz 1 oder 2 genannten Nachweises 
tritt der Nachweis der Weiterbildung, soweit eine solche nach 
§ 5 vorgesehen ist.

Zu jedem Paragrafen und Absatz werden unter der Überschrift »Prak-
tische Anwendung« Antworten zur möglichen Auslegung der Rechts-
vorschriften gegeben sowie Hinweise zur Umsetzung. Dazu wurden vor 
allem Entscheidungen aus den Bund/Ländersitzungen, die weitgehend in 
den »Anwendungshinweisen zum Berufskraftfahrerqualifikationsrecht« 
veröffentlicht wurden, berücksichtigt. Diese gelten ausschließlich für den 
deutschen Rechtsraum. Bei grenzüberschreitenden Beförderungen kann 
sich der Sachverhalt rechtlich anders darstellen. 
Der Teil B enthält Muster von verschiedenen Bescheinigungen sowie 
Detail informationen zu Randgebieten, die für die Umsetzung des BKrFQG 
von Interesse sein können. 

Wir hoffen, dass dieses Werk zum Standard-Nachschlagewerk für Ihren 
Berufsalltag und Ihnen ein verlässlicher Partner sein wird. Daher haben 
wir in Teil C auch alle »offiziellen Dokumente« zum schnellen Nachschla-
gen versammelt. 

Mit diesem Buch haben Sie die Möglichkeit, viele Fragen zukünftig ein-
deutig und schneller zu beantworten. 

Gerne können Sie uns auch Ihre Meinung, Kritik und Anregungen für das 
Handbuch senden. Sie können sich jederzeit gerne mit uns über unsere 
Website www.eu-bkf.de oder über unseren Außendienst bzw. Vertriebs-
service in Verbindung setzen. 

Autorin und Verlag Heinrich Vogel

Einführung
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Kapitel 1
Berufskraftfahrer-Qualifikations-Gesetz 
(BKrFQG)

Das Gesetz über die Grundqualifikation und Weiterbildung der Fahrer be-
stimmter Kraftfahrzeuge im Güterkraft- oder Personenverkehr (BKrFQG) 
wurde im Bundesgesetzblatt Teil I vom 17.08.2006 veröffentlicht und am 
1. Oktober 2006 in Kraft gesetzt. Seitdem wurde es mehrfach modifiziert 
und zuletzt am 30.07.2017 (BGBl. I, Nr. 44 vom 05.07.2017, S. 2162) ge-
ändert. Es enthält grundlegende Bestimmungen über den Erwerb der 
Grundqualifikation und der Weiterbildung von Fahrern im Güterkraft- 
und Personenverkehr.

BKrFQG
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1. § 1 Anwendungsbereich

(1) Dieses Gesetz gilt zum Zwecke der Verbesserung insbeson-
dere der Sicherheit im Straßenverkehr durch die Vermittlung be-
sonderer tätigkeitsbezogener Fertigkeiten und Kenntnisse und 
findet Anwendung auf Fahrer und Fahrerinnen, die

1.  deutsche Staatsangehörige sind,

2.  Staatsangehörige eines anderen Mitgliedstaates der Europäi-
schen Union, eines anderen Vertragsstaates des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum oder der Schweiz 
sind, oder

3.  Staatsangehörige eines Drittstaates sind und in einem Un-
ternehmen mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen 
Union, einem Vertragsstaat des Abkommens über den Europä-
ischen Wirtschaftsraum oder in der Schweiz beschäftigt oder 
eingesetzt werden,

soweit sie die Beförderungen im Güterkraft- und Personenver-
kehr auf öffentlichen Straßen mit Kraftfahrzeugen durchführen, 
für die eine Fahrerlaubnis der Klassen C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D 
oder DE erforderlich ist; für andere Fahrten als Beförderungen 
gelten Bestimmungen dieses Gesetzes nur, soweit eine Vorschrift 
dies ausdrücklich so bestimmt.

Praktische Anwendung

1. Räumlicher Geltungsbereich
Das Berufskraftfahrer-Qualifikations-Gesetz (BKrFQG) findet Anwendung 
auf deutsche Staatsangehörige, auf Staatsangehörige eines Mitglied-
staates der europäischen Union und Staatsangehörige eines Drittstaates 

BKrFQG § 1
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(sofern der Sitz des Unternehmens in der EU oder im Europäischen Wirt-
schaftsraum (EWR) liegt) sowie auf die Schweiz. 

Staaten der europäischen Union sind: Belgien, Bulgarien, Dänemark, 
Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, 
Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, 
Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, 
Tschechien, Ungarn, Vereinigtes Königreich, Zypern. 

Drittstaaten sind Staaten, die nicht EU-Mitgliedstaaten oder EWR-Ver-
tragsstaaten sind.
 

 1   Geltungsbereich Europäische Union (Die EU Karte der Mitgliedsstaaten)

BKrFQG § 1
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